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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Reutlingen
vom 04.12.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung
im Zugunstenverfahren streitig.

Die 1964 geborene KlÃ¤gerin erlernte den Beruf der BÃ¤ckereifachverkÃ¤uferin. Sie
war zuletzt bis zum 13.10.2013 als Arbeiterin in einem Verpackungsbetrieb
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. AnschlieÃ�end stand sie bis zum 03.06.2016 im
Bezug von Kranken- und Arbeitslosengeld. In der Zeit vom 04.06.2016 bis zum
15.03.2018 hatte sich die KlÃ¤gerin arbeitslos gemeldet. Bei der KlÃ¤gerin ist
aktuell ein Grad der Behinderung (GdB) von 70 festgestellt. Sie bezieht Leistungen
der Pflegekasse nach PflegegradÂ 2 ab MÃ¤rz 2017 und nach Pflegegrad 3 ab
MÃ¤rz 2020 (auf Grundlage eines Gutachtens nach Aktenlage).
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Am 26.06.2013 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten Rente wegen
Erwerbsminderung. Sie hielt sich seit November 1990 fÃ¼r erwerbsgemindert. Der
beratungsÃ¤rztliche Dienst der Beklagten empfahl eine medizinische Rehabilitation.

In der Zeit vom 02.10.2013 bis 30.10.2013 absolvierte die KlÃ¤gerin eine
stationÃ¤re MaÃ�nahme der medizinischen Rehabilitation in der K-Klinik Ã�1, aus
der sie im Rahmen einer geplanten Wiedereingliederung arbeitsunfÃ¤hig sowie mit
einem LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten von sechs
Stunden und mehr entlassen wurde (Entlassbericht vom 04.11.2013 i.V.m.
Schreiben vom 28.11.2013; Diagnosen Diabetes mellitus TypÂ  II , Retinopathie,
Adipositas GradÂ I, arterielle Hypertonie , schwere SomatisierungsstÃ¶rung mit
chronischem Schmerzsyndrom, psychosoziale Belastungen in der
Lebensgeschichte). Nach Auswertung der medizinischen Unterlagen gelangte
derÂ H1 unter dem 28.11.2013 zu der EinschÃ¤tzung, dass die KlÃ¤gerin leichte bis
mittelschwere TÃ¤tigkeiten in FrÃ¼h- und SpÃ¤tschicht unter Beachtung
qualitativer EinschrÃ¤nkungen sechs Stunden und mehr verrichten kÃ¶nne.
Daraufhin lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 09.12.2013 den Rentenantrag ab.
Den Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 14.05.2014 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Dagegen erhob die KlÃ¤gerin Klage zum Sozialgericht Reutlingen (SG) (S 3 R
1341/14). Das SG vernahm die behandelnden Ã�rzte der KlÃ¤gerin schriftlich als
sachverstÃ¤ndige Zeugen ein. DerÂ P1 berichtete mit Schreiben vom 28.07.2014
Ã¼ber einen regelrechten neurologischen Untersuchungsbefund (Bl.Â 20 der SG-
Akte S 3 R 1341/14).Â M1 Ã¤uÃ�erte mit Schreiben vom 06.08.2014 (Bl.Â 21 der SG-
Akte S 3 R 1341/14) keine Bedenken bezÃ¼glich der Verrichtung leichter
TÃ¤tigkeiten mindestens sechs Stunden arbeitstÃ¤glich.

In der Zeit vom 24.07.2014 bis 02.08.2014 befand sich die KlÃ¤gerin in stationÃ¤rer
Behandlung in der W1 (Entlassbrief desÂ R1 vom 12.08.2014; Diagnosen
chronisches lumbalbetontes Schmerzsyndrom bei somatoformer SchmerzstÃ¶rung
und ausgeprÃ¤gter Beschwerdeakzentuierung, bekannte ANA-ErhÃ¶hung ohne
Hinweis auf autoimmunen Prozess, Diabetes mellitus , arterielle Hypertonie ,
bekanntes linksbetontes Planum sphenoidale-Meningeom ohne
Wachstumsprogredienz, Bandscheibenprotrusion C5/6).

Â G1 vertrat mit Schreiben vom 18.08.2014 (Bl.Â 33 f. der SG-Akte S 3 R 1341/14)
die Auffassung, dass die KlÃ¤gerin nicht in der Lage sei, mindestens sechs Stunden
tÃ¤glich auch nur leichte TÃ¤tigkeiten zu verrichten. B1 sah die KlÃ¤gerin aus
orthopÃ¤discher Sicht in der Lage, leichte Arbeiten sechs Stunden tÃ¤glich zu
verrichten. Er nahm eine psychovegetative Ã�berlagerung der Beschwerden an
(Bericht vom 15.10.2014, Bl.Â 49 der SG-Akte S 3 R 1341/14). Die BeratungsÃ¤rztin
der BeklagtenÂ B2, , sah nach Auswertung der medizinischen Unterlagen in ihrer
sozialmedizinischen Stellungnahme vom 10.02.2015 (Bl.Â 67 der SG-Akte S 3 R
1341/14) eine somatoforme SchmerzstÃ¶rung als rentenrelevantes Krankheitsbild
an.

Das SG holte ein fachpsychiatrisch-neurologisches Gutachten ein.Â G2 beschrieb in
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seinem Gutachten vom 01.06.2015 (Bl.Â 79 der SG-Akte S 3 R 1341/14) eine
arterielle Hypertonie (nicht ausreichend medikamentÃ¶s eingestellt), Diabetes
mellitus TypÂ II (nicht ausreichend medikamentÃ¶s eingestellt), diabetische
Retinopathie, HyperlipidÃ¤mie (medikamentÃ¶s eingestellt), Adipositas GradÂ II,
IgA-Nephritis, Schlafapnoe-Syndrom (unter Maskenbehandlung), leichte Struma
diffusa, degeneratives HWS-Syndrom mit leichten FunktionseinschrÃ¤nkungen,
degeneratives BWS-Syndrom, degeneratives LWS-Syndrom ohne
Funktionsbehinderung, ein leichtes depressives Syndrom, ein flaches Meningeom
am Chiasma opticum mit diskreter GrÃ¶Ã�enzunahme (kontroll- und
beobachtungsbedÃ¼rftig), eine leichte Progredienz cerebraler Entmarkungsherde
sowie eine generalisierte AngststÃ¶rung. Er Ã¤uÃ�erte den Verdacht auf eine
anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung. Die KlÃ¤gerin sei in der Lage, leichte
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
zu verrichten, Ã¼berwiegend im Sitzen, nicht auf Leitern und GerÃ¼sten, ohne
Zeitdruck, FlieÃ�bandarbeiten, Wechselschicht und ohne besondere Verantwortung.
BezÃ¼glich der zu vermutenden anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung
kÃ¶nne eine ambulante Schmerztherapie wie auch eine Verhaltenstherapie eine
nachhaltige Verbesserung erreichen. Im Rahmen einer stationÃ¤ren Behandlung
kÃ¶nne ein Expositionstraining, z.B. auch das Benutzen Ã¶ffentlicher
Verkehrsmittel, durchgefÃ¼hrt werden.Â G2 empfahl die DurchfÃ¼hrung eines
psychosomatischen Heilverfahrens von mindestens sechs Wochen.

Auf Antrag der KlÃ¤gerin nach Â§Â 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) holte das SG ein
weiteres nervenÃ¤rztliches Gutachten ein.Â B3, , , diagnostizierte in seinem
Gutachten vom 29.01.2016 (Bl.170 der SG-Akte S 3 R 1341/14) einen Diabetes
mellitus TypÂ II, eine Adipositas GradÂ II, ein Schlafapnoe-Syndrom, eine arterielle
Hypertonie, eine diabetische Retinopathie, eine HyperlipidÃ¤mie, ein HWS-Syndrom
mit leichten degenerativen VerÃ¤nderungen, ein degeneratives HWS-Syndrom mit
leichter FunktionseinschrÃ¤nkung, eine leichte Progredienz von cerebralen
Entmarkungsherden, ein Meningeom im Chiasma optikum ohne wesentliche
krankheitsspezifische GrÃ¶Ã�enzunahme, eine SomatisierungsstÃ¶rung und
hysterische PersÃ¶nlichkeitsstruktur. Die SomatisierungsstÃ¶rung bedinge eine
teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit bei einer ArbeitsfÃ¤higkeit bis vier Stunden tÃ¤glich
seit 2013. Dazu legte die Beklagte sozialmedizinische Stellungnahmen derÂ D1 vom
08.04.2016 (Bl.Â 190 der SG-Akte S 3 R 1341/14) und 13.09.2016 (Bl. 223 der SG-
Akte S 3 R 1341/14) vor. In seiner ergÃ¤nzenden gutachterlichen Stellungnahme
vom 14.06.2016 (Bl.Â 199 der SG-Akte S 3 R 1341/14) hielt G2 an seiner
Leistungsbeurteilung fest. Eine hysterische Symptombildung im Sinne einer
KonversionsstÃ¶rung habe er nicht feststellen kÃ¶nnen. In der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 20.10.2016 nahm die KlÃ¤gerin ihre Klage zurÃ¼ck (Bl.Â 240 der
SG-Akte S 3 R 1341/14).

WÃ¤hrend des stationÃ¤ren Krankenhausaufenthalts vom 18.03.2016 bis
21.03.2016 im Krankenhaus F1 erfolgte bei Koronarer-Ein-GefÃ¤Ã�erkrankung mit
hÃ¶hergradiger ACA-Stenose eine Stentimplantation in die RCA (EntlassbriefÂ B4
vom 21.03.2016, Bl. 185 der SG-Akte S 3 R 1341/14). In der Zeit vom 07.03.2017
bis 23.03.2017 befand sich die KlÃ¤gerin in den A1-Kliniken B5 in stationÃ¤rer
Behandlung (EntlassberichtÂ E1 vom 28.04.2017; Diagnosen schweres Fibromyalgie-

                             3 / 18

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

Syndrom, degeneratives WirbelsÃ¤ulensyndrom, Periarthropathia humeroscapularis
links, Hallux-Valgus, Ein-GefÃ¤Ã�-Koronarherzkrankheit, arterielle Hypertonie,
Diabetes mellitus TypÂ II, diabetische Polyneuropathie, Retinopathie, obstruktives
Schlafapnoe unter CPAP-Therapie, IgA-Nephritis, ANA-ErhÃ¶hung, cerebrales
Meningeom, Refluxerkrankung).

Am 12.07.2017 beantragte die KlÃ¤gerin die Ã�berprÃ¼fung des Bescheids vom
09.12.2013 nach Â§Â 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGBÂ X). Am 09.08.2017
stellte sie bei der Beklagten einen erneuten Rentenantrag. Nach Auswertung der
medizinischen Unterlagen gelangte der Beratungsarzt der Beklagten H1 unter dem
06.09.2017 zu der EinschÃ¤tzung, dass die KlÃ¤gerin weiterhin in der Lage sei,
leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes zu verrichten.

Mit Bescheid vom 15.09.2017 lehnte die Beklagte den Rentenantrag vom
09.08.2017 ab, weil die medizinischen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt seien. Mit
Bescheid vom 27.09.2017 wies die Beklagte den Ã�berprÃ¼fungsantrag ab. Gegen
beide Entscheidungen legte die KlÃ¤gerin Widerspruch ein. Mit (gesonderten)
Widerspruchsbescheiden vom 06.02.2018 wies die Beklagte die WidersprÃ¼che
gegen die Bescheide vom 15.09.2017 und 27.09.2017 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Am 06.03.2018 hat die KlÃ¤gerin zum SG Klage erhoben sowohl gegen den
Bescheid vom 15.09.2017 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 06.02.2018 (S
3 R 579/18) als auch gegen den Bescheid vom 27.09.2017 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 06.02.2018 (S 3 R 580/18).

Zur BegrÃ¼ndung beider Klagen hat die KlÃ¤gerin u.a. vorgetragen, bei ihr lÃ¤gen
eine anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung in Form eines Fibromyalgie-
Syndroms, eine rezidivierende depressive StÃ¶rung, ein chronisch suboptimal
eingestellter Diabetes mellitusÂ II, ein degeneratives Hals- und
LendenwirbelsÃ¤ulensyndrom, Adipositas, Bluthochdruck, ein Meningeom und eine
generalisierte AngststÃ¶rung vor. Hieraus ergebe sich, dass sie noch nicht einmal in
der Lage sei, drei oder mehr Stunden am Erwerbsleben auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt teilzuhaben. ErwerbsunfÃ¤higkeit habe auch schon seit 2013
vorgelegen.

Im Klageverfahren S 3 R 580/18 hat das SG zunÃ¤chst die behandelnden Ã�rzte als
sachverstÃ¤ndige Zeugen befragt.Â G1 hat mit Schreiben vom 03.05.2018 (Bl.Â 55
der SG-Akte S 3 R 580/18) Ã¼ber ihre Behandlung seit April 2006 berichtet und die
Auffassung vertreten, dass die KlÃ¤gerin seit Oktober 2012 nicht mehr in der Lage
sei, eine leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch
sechs Stunden tÃ¤glich zu verrichten.Â L1 hat mit Schreiben vom 02.05.2018
seinen Befundbericht aufgrund einmaliger Vorstellung der KlÃ¤gerin am 28.10.2015
vorgelegt (Bl.Â 223 der SG-Akte S 3 R 580/18). Der B1 hat mit Schreiben vom
31.07.2018 (Bl. 374 der SG-Akte S 3 R 580/18) die Auffassung vertreten, dass die
KlÃ¤gerin aus orthopÃ¤discher Sicht in der Lage gewesen sei, in der Zeit seiner
Behandlung in den Jahren 2013 und 2014 leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes sechs Stunden und mehr zu verrichten.
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Das SG hat weiter Beweis erhoben durch Einholung eines orthopÃ¤dischen
Gutachtens. DerÂ H2 hat in seinem Gutachten vom 06.01.2018 aufgrund einer
ambulanten Untersuchung am 11.12.2018 (Bl. 387 der SG-Akte S 3 R 580/18) eine
schmerzhafte FunktionsstÃ¶rung der HalswirbelsÃ¤ule ohne objektivierbare
neurologische Begleiterscheinung bei fortgeschrittenem BandscheibenverschleiÃ�
C4/C5 und C5/C6 mit kleineren BandscheibenvorwÃ¶lbungen undÂ  einer deutlichen
Einengung des zentralen Wirbelkanals in diesen Etagen, eine schmerzhafte
FunktionsstÃ¶rung beider Schultergelenke bei klinischen Hinweisen auf diskrete
entzÃ¼ndliche ReizzustÃ¤nde (Impingement) ohne Rotatorenmanschettenrupturen,
eineÂ  schmerzhafte FunktionsstÃ¶rung des linken HÃ¼ftgelenks bei klinischen und
radiologischen Zeichen einer beginnenden HÃ¼ftarthrose sowie ein funktionelles
Schmerzsyndrom im ganzen KÃ¶rper beschrieben. Die KlÃ¤gerin solle nur noch
kÃ¶rperlich leichte Arbeiten in unterschiedlichen KÃ¶rperhaltungen verrichten.
Heben und Tragen von mittelschweren und schweren Lasten, Zwangshaltungen der
HalswirbelsÃ¤ule, Ã�berkopfarbeiten, Arbeiten Ã¼berwiegend im Stehen und
Gehen, mit hÃ¤ufigem BÃ¼cken, unter Akkord- und FlieÃ�bandbedingungen, mit
Nachtschicht und Wechselschicht, mit stÃ¤ndigem Wechsel zwischen WÃ¤rme- und
KÃ¤ltezonen sollten vermieden werden. Eine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit
bestehe nicht. Die Benutzung des Rollators sei nicht nachvollziehbar.
ArbeitsunÃ¼bliche Pausen seien nicht erforderlich. Die KlÃ¤gerin sei in der Lage,
eine leidensgerechte TÃ¤tigkeit acht Stunden tÃ¤glich an fÃ¼nf Tagen pro Woche
auszuÃ¼ben.

Auf Antrag der KlÃ¤gerin nach Â§Â 109 SGG hat das SG im Rechtsstreit S 3 R
580/18 ein psychiatrisches Gutachten eingeholt. DieÂ C1 hat in ihrem Gutachten
vom 27.07.2019 (Bl. 435 der SG-Akte S 3 R 580/18) aufgrund einer ambulanten
Untersuchung am 02.07.2019 ein chronisches Schmerzsyndrom mit somatischen
und psychischen Anteilen, eine dissoziative StÃ¶rung im Bereich
WahrnehmungsstÃ¶rung und BewegungsstÃ¶rung und eine depressive Entwicklung
diagnostiziert. Es bestehe kein positives Leistungsbild fÃ¼r TÃ¤tigkeiten von
wirtschaftlichem Wert mindestens seit 2014. Es handele sich um einen
Dauerzustand, der therapeutisch nicht zu beeinflussen sei. Dazu hat die Beklagte
die sozialmedizinischen Stellungnahmen desÂ N1 vom 21.10.2019 (Bl. 527 der SG-
Akte S 3 R 580/18) sowie vom 22.01.2020 (Bl.Â 543 der SG-Akte S 3 R 580/18)
vorgelegt, C1 hat sich erneut mit Schreiben vom 10.12.2019 (Bl. 532 der SG-Akte S
3 R 580/18) zur Stellungnahme des N1 geÃ¤uÃ�ert.

Im Klageverfahren S 3 R 579/18 hat das SG die behandelnden Ã�rzte schriftlich als
sachverstÃ¤ndige Zeugen einvernommen. DerÂ J1 hat mit Schreiben vom
23.04.2018 (Bl.Â 45 der SG-Akten 579/18) mitgeteilt, dass aus augenÃ¤rztlicher
Sicht die Sehleistung der KlÃ¤gerin fÃ¼r normale Arbeiten ausreichend sei. DerÂ G2
hat mit Schreiben vom 26.04.2016 Ã¼ber eine einmalige Vorstellung berichtet (Bl.
68 der SG-Akte S 3 R 579/18). Der M2 hat mit Schreiben vom 17.05.2018 die
Auffassung vertreten, dass die KlÃ¤gerin wegen der im Vordergrund stehenden
psychischen Erkrankung nicht in der Lage sei, drei Stunden tÃ¤glich einer
beruflichen TÃ¤tigkeit nachzugehen (Bl.Â 72 der SG-Akten S 3 R 579/18). DerÂ M3
hat mit Schreiben vom 04.05.2018 (Bl.Â 159 der SG-Akte S 3 R 579/18) Ã¼ber seine
Behandlung vom 19.03.2015 bis zuletzt am 01.08.2017 berichtet. Er sei der Ansicht,
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dass die KlÃ¤gerin im Behandlungszeitraum weder arbeits- noch vermittlungsfÃ¤hig
sei und auch ErwerbsunfÃ¤higkeit bestehe. Im Vordergrund stÃ¼nden eine
generalisierte AngststÃ¶rung, eine rezidivierende depressive StÃ¶rung und eine
chronische SchmerzstÃ¶rung sowie eine PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung. Die
AngststÃ¶rung habe massiv zugenommen, sodass sie keine Wege mehr allein gehe
oder sich zu gehen in der Lage fÃ¼hle. Sie habe sich auch unfÃ¤hig gezeigt,
Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die ganze Symptomatik habe sich 2017
deutlich verstÃ¤rkt. DerÂ F2 hat mit Schreiben vom 11.06.2018 (Bl.Â 223 der SG-
Akte S 3 R 579/18) mitgeteilt, dass die KlÃ¤gerin von ihm seit 09.01.2018
hausÃ¤rztlich betreut werde. Unter BerÃ¼cksichtigung der Vorbefunde sei er der
Auffassung, dass die KlÃ¤gerin seit 2012 einer regelmÃ¤Ã�igen ErwerbstÃ¤tigkeit
nicht mehr nachgehen kÃ¶nne aufgrund der psychischen BeeintrÃ¤chtigungen.

Die Beklagte hat eine sozialmedizinische Stellungnahme derÂ B2 vom 17.08.2018
(Bl.Â 236 der SG-Akte S 3 R 579/18) vorgelegt, in der diese keine wesentliche
Ã�nderung gegenÃ¼ber dem neurologisch-psychiatrischen Gutachten des G2
gesehen hat.

Das SG hat weiter Beweis erhoben durch Einholung eines Gutachtens. Der R2 hat in
seinem Gutachten vom 10.01.2020 folgende Diagnosen gestellt:
â�� Chronisch rezidivierende Cervicobrachialgie bei mÃ¤Ã�ig degenerativen
VerÃ¤nderungen der HWS und zwei kleinen BandscheibenvorfÃ¤llen ohne
neurologische AuffÃ¤lligkeiten und wenig FunktionseinbuÃ�en,
â�� beginnende Schultereckgelenksarthrose links mit Impingement-Syndrom beider
Schultern,
â�� rezidivierende Lumbalgie mit gelegentlichen ischialgieformen Beschwerden
ohne wesentliche FunktionseinbuÃ�en,
â�� leichte FunktionseinschrÃ¤nkung des linken HÃ¼ftgelenks ohne wesentliche
arthrotische VerÃ¤nderungen,
â�� somatoforme SchmerzstÃ¶rung mit ChronifizierungsgradÂ II nach
Gerbershagen,
â�� eher geringe Angst- und depressive StÃ¶rung ohne BehandlungsbedÃ¼rftigkeit.
Die diversen internistischen Diagnosen trÃ¼gen nicht dazu bei, eine
ErwerbsunfÃ¤higkeit zu generieren. Zu vermeiden seien das Heben schwerer
Lasten, TÃ¤tigkeiten mit vermehrter Ã�berkopfarbeit, mit Heben von Lasten Ã¼ber
SchulterhÃ¶he, mit Zwangshaltungen, an gefÃ¤hrdenden Maschinen sowie unter
WitterungseinflÃ¼ssen. Eine Wegstrecke von viermal 500Â m arbeitstÃ¤glich sei
der KlÃ¤gerin mÃ¶glich. Unter Beachtung der qualitativen EinschrÃ¤nkungen sei
eine ErwerbstÃ¤tigkeit von sechs Stunden tÃ¤glich mÃ¶glich. Eine Schmerztherapie
im herkÃ¶mmlichen Sinne werde nicht durchgefÃ¼hrt, ebenso wenig eine
Psychotherapie, eine psychopharmakologische Behandlung, eine
orthopÃ¤dische/physiotherapeutische Behandlung zur Stabilisierung der
Muskulatur. Am ehesten kÃ¶nne dem Gutachten vonÂ G2 zugestimmt werden,
wenngleich eine generalisierte AngststÃ¶rung nicht vorliege. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne
jederzeit das Haus verlassen. EinschrÃ¤nkend sei nicht eine Angsterkrankung,
sondern offensichtlich der Rollator, dessen Gebrauch aber kaum nachvollziehbar
sei. Die Gutachten desÂ B3 sowie derÂ C1 seien nicht nachvollziehbar. Das
orthopÃ¤dische Gutachten desÂ H2 sei gut nachvollziehbar.
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Auf Antrag der KlÃ¤gerin nach Â§ 109 SGG hat das SG auch im Verfahren S 3 R
579/18 ein weiteres Gutachten eingeholt. DieÂ C1 hat aufgrund ihrer Untersuchung
am 02.07.2019 in ihrem Gutachten vom 30.05.2020 (Bl.Â 297 der SG-Akte S 3 R
579/18) folgende Diagnosen gestellt:
â�� chronisches Schmerzsyndrom mit somatischen und psychischen Anteilen,
â�� dissoziative StÃ¶rung im Bereich WahrnehmungsstÃ¶rung und
BewegungsstÃ¶rungen,
â�� depressive Entwicklung.
Die multiplen Diagnosen und Beschwerden im somatischen Bereich seien nicht
geeignet, erhebliche FunktionseinschrÃ¤nkungen zu erklÃ¤ren. Es liege eine
schwere und komplexe psychiatrische StÃ¶rung vor. Durch eine Psychotherapie
und/oder eine medikamentÃ¶se Therapie kÃ¶nnte keine hinreichende Besserung
erreicht werden. Es lÃ¤gen eine reduzierte Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit,
wenig Ressourcen fÃ¼r Neues, Kraftverlust, sozialer RÃ¼ckzug und stark
eingeengtes Denken, langsame und mÃ¼hevolle Bewegungen, deutlicher
Leidensdruck vor. Ein Leben und Arbeiten unter den Ã¼blichen Bedingungen des
unbeschwerten Alltages und Berufslebens seien der KlÃ¤gerin mit Lebensfreude
nicht mehr mÃ¶glich. Organische EinschrÃ¤nkungen in Bezug auf eine Gehstrecke
von viermal 500Â m lÃ¤gen nicht vor. BetriebsunÃ¼bliche Pausen seien nÃ¶tig. Die
KlÃ¤gerin sei aktuell lediglich in der Lage, hÃ¶chstens drei Stunden arbeitstÃ¤glich
noch leichte TÃ¤tigkeiten zu verrichten. Das eingeschrÃ¤nkte LeistungsvermÃ¶gen
bestehe bereits ab 2013.

Die Beklagte hat mit sozialmedizinischer Stellungnahme desÂ N1 vom 25.06.2020
(Bl.382 der SG-Akte S 3 R 579/18) Einwendungen gegen das Gutachten derÂ C1
erhoben.

Das SG hat mit den Beteiligten in beiden Klageverfahren am 04.12.2020 eine
mÃ¼ndliche Verhandlung durchgefÃ¼hrt (Bl. 425 der SG-Akte S 3 R 579/18). Im
Verfahren S 3 R 579/18 hat das SG die Klage mit Urteil vom 04.12.2020
abgewiesen, weil eine Erwerbsminderung nicht mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sei. Im Rechtsstreit S 3 R 580/18 hat das SG die
Klage mit Urteil vom 04.12.2020 abgewiesen. Die Ablehnung der RÃ¼cknahme des
Bescheids vom 09.12.2003 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 14.05.2004
sei rechtmÃ¤Ã�ig, da nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen sei, dass das berufliche LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin in
quantitativer Hinsicht seit 26.06.2013 herabgesetzt sei.

Gegen die ihrem BevollmÃ¤chtigten jeweils am 17.12.2020 zugestellten Urteile
wendet sich die KlÃ¤gerin mit ihren am 13.01.2021 beim Landessozialgericht (LSG)
Baden-WÃ¼rttemberg eingelegten Berufungen L 11 R 174/21 (betreffend das Urteil
des SG S 3 R 580/18) und L 11 R 175/21 (betreffend das Urteil des SG im
Rechtsstreit S 3 R 579/18). Die Voraussetzungen der GewÃ¤hrung einer
Erwerbsminderungsrente ergÃ¤ben sich aus den Gutachten derÂ C1. Im Gegensatz
zu den anderen Ã�rzten und Gutachtern habeÂ C1 sie â��Â die KlÃ¤gerinÂ â��
ganzheitlich betrachtet. Allein schon aus der Tatsache, dassÂ G2 in seinem
Gutachten zu einem anderen Ergebnis alsÂ B3 komme, ergebe sich, dass bei ihr
eine komplexe Erkrankung vorliege.Â B3 gehe von einer LeistungsfÃ¤higkeit von
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vier Stunden aus. Nach seiner Auffassung sei eine Verhaltenstherapie nicht
erfolgversprechend, was sich mit der Begutachtung durchÂ C1 decke. Das SG habe
die umfangreichen AusfÃ¼hrungen derÂ C1 nicht hinreichend gewÃ¼rdigt. Die
Gutachten desÂ H2 und desÂ R2 pickten lediglich Teilaspekte heraus.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Reutlingen vom 04.12.2020 aufzuheben sowie die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 27.09.2017 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 06.02.2018 unter RÃ¼cknahme des Bescheids vom
09.12.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 14.05.2014 zu verurteilen,
der KlÃ¤gerin Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser
Erwerbsminderung ab Antragstellung am 26.06.2013 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte hat zur BegrÃ¼ndung auf das angefochtene Urteil verwiesen undÂ 
vorgetragen, dass die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente
wegen Erwerbsminderung letztmalig bei Eintritt eines Leistungsfalls bis zum
30.04.2020 erfÃ¼llt gewesen seien. Sie hat eine sozialmedizinische Stellungnahme
der Ã�rztin fÃ¼rÂ H3 vom 21.10.2021 (Bl.Â 127 der Senatsakten L 11 R 174/21)
sowie desÂ L2 vom 05.01.2022 (Bl.Â 129 der Senatsakten L 11 R 174/21) vorgelegt.

Der Senat hat im Rechtsstreit L 11 R 175/21 die behandelnden Ã�rzte der KlÃ¤gerin
als sachverstÃ¤ndige Zeugen schriftlich einvernommen. DerÂ M4 hat mit Schreiben
vom 04.01.2022 (Bl. 144 der Senatsakten L 11 R 175/21) mitgeteilt, dass die
KlÃ¤gerin seit September 2015 in seiner Praxis behandelt werde. Als Diagnosen hat
er einen schwer einstellbaren Diabetes mellitus TypÂ II, eine nichtalkoholische
Fettlebererkrankung, Adipositas GradÂ II und eine chronische arterielle Hypertonie
genannt. Im Laufe der Therapie seien keine signifikanten Ã�nderungen im
Gesundheitszustand festzustellen gewesen. DieÂ J2 hat mit Schreiben vom
11.01.2022 (Bl. 239 der Senatsakten L 11 R 175/21) Ã¼ber drei Behandlungen seit
Juli 2020 berichtet. Klinisch-neurologisch habe sich mit Ausnahme unsicherer,
erschwerter Stand- und Gangproben ein weitgehend unauffÃ¤lliger Befund gezeigt.
Auf neurologischem Fachgebiet liege ein stabiler Befund ohne Verschlechterung
vor. Es bestehe eine diabetische Polyneuropathie, ein ErschÃ¶pfungs-Syndrom, eine
depressive StÃ¶rung sowie im langjÃ¤hrigen Verlauf ein grÃ¶Ã�enkonstantes
Meningeom. DerÂ S1 hat mit Schreiben vom 18.01.2022 (Bl.Â 250 der Senatsakten
L 11 R 175/21) Ã¼ber drei Behandlungen im Jahr 2021 berichtet und die Diagnosen
chronisch generalisierte Schmerzkrankheit im Stadium 3 nach Gerbershagen,
chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren,
Coxarthrose beidseits, linksbetont, chronisches BWS-Syndrom, chronisches
Lumbalsyndrom, Acromioklavikulargelenksarthrose rechts, Omarthrose rechts
genannt. Die empfohlene multimodale Schmerztherapie habe die KlÃ¤gerin
zurÃ¼ckgestellt. DerÂ G3 hat mit Schreiben vom 15.01.2022 (Bl.Â 289 der
Senatsakten L 11 R 175/21) Ã¼ber drei Vorstellungen der KlÃ¤gerin 2021 berichtet.
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Die KlÃ¤gerin habe die Behandlung aufgrund mangelnder Wirkung abgebrochen.
Dazu hat die Beklagte eine sozialmedizinische Stellungnahme desÂ L2 vom
18.07.2022 (Bl.Â 271 der Senatsakten L 11 R 175/21) vorgelegt.

Weiter hat der Senat ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten eingeholt. DerÂ N2
hat in seinem Gutachten vom 24.11.2022 (Bl.Â 294 der Senatsakten L 11 R 175/21)
aufgrund einer ambulanten Untersuchung am 22.11.2022 (09.30Â Uhr bis
10.45Â Uhr) als Diagnosen auf neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet eine
anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung, eine mittelgradige depressive Episode,
ein grÃ¶Ã�enkonstantes Meningeom, kernspintomographisch festgestellte
mikroangiopathische MarklagerlÃ¤sionen und eine diabetische Polyneuropathie
genannt. Allein aufgrund der chronischen Schmerzsymptomatik sei die KlÃ¤gerin
nicht mehr in der Lage, selbst leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten regelmÃ¤Ã�ig zu
verrichten. Hinzu kÃ¤men die EinschrÃ¤nkungen durch das depressive Syndrom
sowie eine psychogene Kraftminderung an sÃ¤mtlichen ExtremitÃ¤ten. Die
Belastbarkeit liege bei weniger als drei Stunden arbeitstÃ¤glich. Die festgestellte
LeistungseinschrÃ¤nkung bestehe schon seit einigen Jahren, zumindest seit 2018.
Mit einer nachhaltigen Besserung sei nicht zu rechnen.

Die Beklagte hat an ihrer Leistungsbeurteilung unter Vorlage einer
sozialmedizinischen Stellungnahme des N1 vom 16.01.2023 (Bl.Â 330 der
Senatsakten L 11 R 175/21) festgehalten. In seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme
vom 20.02.2023 (Bl. 335 der Senatsakten L 11 R 175/21) hatÂ N2 nun ausgefÃ¼hrt,
die von ihm festgestellten LeistungseinschrÃ¤nkungen bestÃ¼nden seit 2013.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die Akten des SG (S
3 R 1341/14, S 3 R 579/18, S 3 R 580/18) und des Senats (L 11 R 174/21 und L 11 R
175/21) Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg.

1.Â Die nach Â§Â 143, 144, 151 Abs.Â 1 SGG form- und fristgerecht eingelegte
Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig, in der Sache aber unbegrÃ¼ndet.

2.Â Gegenstand des Rechtsstreits ist der Bescheid der Beklagten vom 27.09.2017 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 06.02.2018 (Â§Â 95 SGG), mit dem die
Beklagte es abgelehnt hat, ihren Bescheid vom 09.12.2013 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 14.05.2014 zurÃ¼ckzunehmen und der KlÃ¤gerin
Rente wegen voller, hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung auf ihren Rentenantrag
vom 26.06.2013 zu gewÃ¤hren. Hiergegen richtet sich die KlÃ¤gerin mit der
kombinierten Anfechtungs-, Verpflichtungs- und Leistungsklage (Â§Â§ 54 Abs. 1 und
4, 56 SGG). 

Dagegen sind das Rentenbegehren der KlÃ¤gerin aufgrund ihres erneuten
Rentenantrages vom 09.08.2017 sowie der Bescheid vom 15.09.2017 in Gestalt des
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Widerspruchsbescheids vom 06.02.2018 Gegenstand des Berufungsverfahren L 11
R 175/21. 

3.Â Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg. Das SG hat die Klage zu Recht
abgewiesen. Der Bescheid der Beklagten vom 27.09.2017 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 06.02.2018 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die
KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf
RÃ¼cknahme des Bescheids vom 09.12.2013, weil dieser Bescheid rechtmÃ¤Ã�ig
ist.

a.Â Verfahrensrechtliche Grundlage fÃ¼r das Ã�berprÃ¼fungsbegehren der
KlÃ¤gerin ist die Bestimmung des Â§ 44 SGB X. Hiernach ist, soweit sich im
Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig
angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als
unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht
worden sind, der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit
Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckzunehmen (Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X).
Bereits â��bei Erlassâ�� leidet ein Verwaltungsakt dann an einem Mangel, soweit er
im Zeitpunkt seines Erlasses mit der objektiven Sach- oder Rechtslage nicht
Ã¼bereinstimmte. FÃ¼r die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit oder -freiheit eines
Verwaltungsaktes kommt es nicht auf den Stand der Erkenntnis bei Erlass, sondern
im Zeitpunkt seiner Ã�berprÃ¼fung an. Erforderlich dazu ist eine rÃ¼ckschauende
Betrachtungsweise im Lichte einer â�� eventuell gelÃ¤uterten â��
Rechtsauffassung zu der bei Erlass des zu Ã¼berprÃ¼fenden Verwaltungsaktes
geltenden Sach- und Rechtslage (stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl.
Bundesozialgericht 26.01.1988, 2 RU 5/87; BSG 18.08.2004, B 8 KN 18/03 B, juris).
Grundlage der Beurteilung ist danach die damalige Sach- und Rechtslage, bewertet
aus heutiger Sicht (vgl. BSG 25.10.1984, 11 RAz 3/83; BSG 14.11.2002, B 13 RJ
47/01 R, juris; SchÃ¼tze in von Wulffen/SchÃ¼tze, 9. Aufl. 2020, SGB X, Â§ 44 Rn.
11), wohingegen der Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin zum heutigen Zeitpunkt
nicht Gegenstand der Ã�berprÃ¼fung ist. Die Beweislast fÃ¼r die Fehlerhaftigkeit
des zur Ã�berprÃ¼fung gestellten Verwaltungsaktes trÃ¤gt die KlÃ¤gerin
(SchÃ¼tze in von Wulffen/SchÃ¼tze, 9. Aufl. 2020, SGB X, Â§ 44 Rn. 13).

b.Â Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass bei Erlass des hier
streitigen ablehnenden Rentenbescheides das Recht unrichtig angewandt oder von
einem unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen worden ist.

aa.Â Der zugrundliegende Rentenanspruch richtet sich nach Â§ 43 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGBÂ VI) in der ab 01.01.2008 geltenden Fassung des Art. 1 Nr.
12 RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20.04.2007 (BGBl. I, 554). Versicherte
haben nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB VI Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung und nach Â§ 43 Abs. 1 Satz 1 SGB VI Anspruch auf Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn sie voll
bzw. teilweise erwerbsgemindert sind (Nr.Â 1), in den letzten fÃ¼nf Jahren vor
Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben (Nr. 2) und vor Eintritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben (Nr. 3). Voll

                            10 / 18

https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_X/44.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20RU%205/87
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%208%20KN%2018/03%20B
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=11%20RAz%203/83
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20RJ%2047/01%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20RJ%2047/01%20R
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202007,%20554
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html


 

erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden
tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Teilweise erwerbsgemindert sind nach Â§Â 43 Abs. 1
Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein. Sowohl fÃ¼r die Rente wegen teilweiser als auch fÃ¼r die Rente wegen voller
Erwerbsminderung ist Voraussetzung, dass die ErwerbsfÃ¤higkeit durch Krankheit
oder Behinderung gemindert sein muss. Entscheidend ist darauf abzustellen, in
welchem Umfang ein Versicherter durch Krankheit oder Behinderung in seiner
kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsfÃ¤higkeit beeintrÃ¤chtigt wird und in
welchem Umfang sich eine Leistungsminderung auf die FÃ¤higkeit, erwerbstÃ¤tig
zu sein, auswirkt. Bei einem LeistungsvermÃ¶gen, das dauerhaft eine
BeschÃ¤ftigung von mindestens sechs Stunden tÃ¤glich bezogen auf eine FÃ¼nf-
Tage-Woche ermÃ¶glicht, liegt keine Erwerbsminderung im Sinne des Â§ 43 Abs. 1
und Abs. 2 SGB VI vor. Wer noch sechs Stunden unter den Ã¼blichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten kann, ist nicht erwerbsgemindert; dabei ist
die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs. 3 SGB VI). Ein
Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit
nach Â§Â 240 (SGBÂ VI) kommt vorliegend nicht in Betracht, da die KlÃ¤gerin 1964
geboren wurde und damit von vornherein nicht dem persÃ¶nlichen
Anwendungsbereich der Ã�bergangsvorschrift des Â§Â 240 SGBÂ VI unterfÃ¤llt.

Auch der Nachweis fÃ¼r die den Rentenanspruch begrÃ¼ndenden Tatsachen muss
im Wege des sog. Vollbeweises erfolgen. Dies erfordert, dass bei vernÃ¼nftiger
AbwÃ¤gung des Gesamtergebnisses des Verfahrens der volle Beweis fÃ¼r das
Vorliegen der genannten Tatsachen als erbracht angesehen werden kann. Dies
bedeutet, das Gericht muss von der zu beweisenden Tatsache mit einem fÃ¼r das
praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit ausgehen kÃ¶nnen; es darf kein
vernÃ¼nftiger, in den UmstÃ¤nden des Einzelfalles begrÃ¼ndeter Zweifel mehr
bestehen. Von dem Vorliegen der entscheidungserheblichen Tatsachen muss
insoweit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden
kÃ¶nnen (vgl. BSG 14.12.2006, B 4 R 29/06 R; Bayerisches LSG 26.07.2006, L 16 R
100/02; beide in juris; BSGE 45, 285; BSGE 58, 80). KÃ¶nnen die genannten
Tatsachen trotz AusschÃ¶pfung aller ErmittlungsmÃ¶glichkeiten nicht im
erforderlichen Vollbeweis nachgewiesen werden, so geht dies nach dem im
sozialgerichtlichen Verfahren geltenden Grundsatz der objektiven Beweislast zu
Lasten des Beteiligten, der aus diesem Sachverhalt Rechte herleiten mÃ¶chte. FÃ¼r
das Vorliegen der Voraussetzungen der Erwerbsminderung trÃ¤gt insoweit der
Versicherte die Darlegungs- und objektive Beweislast (vgl. BSG 23.10.1996, 4 RA
1/96, juris).

bb.Â Der Senat stellt nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens
gewonnenen Ã�berzeugung fest (Â§ 128 Abs. 1 SGG), dass bei rÃ¼ckschauender
Betrachtungsweise nach der bei Erlass des zu Ã¼berprÃ¼fenden Verwaltungsaktes
(Bescheid vom 09.12.2013 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.05.2014)
geltenden Sach- und Rechtslage eine Erwerbsminderung in rentenberechtigendem
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AusmaÃ� bei der KlÃ¤gerin nicht nachgewiesen ist.

Belangvolle somatische Erkrankungen, die das berufliche LeistungsvermÃ¶gen in
zeitlicher Hinsicht einschrÃ¤nken kÃ¶nnten, lagen nicht vor. Insofern bestehen bei
der KlÃ¤gerin zwar ein schwer einstellbarer Diabetes mellitus TypÂ II mit
Retinopathie, eine Adipositas, eine arterielle Hypertonie, eine Koronare-Ein-
GefÃ¤Ã�erkrankung, eine HyperlipidÃ¤mie, eine IgA-Nephritis, ein Schlafapnoe-
Syndrom (unter Maskenbehandlung), eine leichte Struma diffusa, ein degeneratives
WirbelsÃ¤ulen-Syndrom mit allenfalls leichten FunktionseinschrÃ¤nkungen,
Schulterschmerzen bei diskreten entzÃ¼ndlichen ReizzustÃ¤nden, eine leichte
FunktionseinschrÃ¤nkung des linken HÃ¼ftgelenks, ein grÃ¶Ã�enkonstantes
Meningeom sowie kernspintomographisch festgestellte mikroangiopathische
MarklagerlÃ¤sionen. Dies entnimmt der Senat insbesondere dem Entlassbericht
desÂ H4, dem Entlassbrief desÂ B4, den Stellungnahmen der behandelnden
FachÃ¤rzte in den Klageverfahren SÂ 3 R 1341/14, S 3 R 579/18, S 3 R 580/18
(Â P1,Â M1, des B1,Â J1) sowie den Gutachten desÂ G2,Â H2,Â R2 undÂ C1, wobei
der Senat die medizinischen Unterlagen aus den Verwaltungsakten sowie aus den
Verfahren S 3 R 1341/14, S 3 R 579/18 und L 11 R 175/21 im Wege des
Urkundenbeweises zu verwerten hat. Sie alle haben in Einklang mit den Befunden
Ã¼berzeugend eine EinschrÃ¤nkung des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens der
KlÃ¤gerin in zeitlicher Hinsicht wegen somatischer Erkrankungen ausgeschlossen.
Auch die wahlÃ¤rztlicheÂ C1 hat â�� in Ã�bereinstimmung mitÂ G2 undÂ R2 â��
unmissverstÃ¤ndlich erklÃ¤rt, dass die multiplen Diagnosen und Beschwerden im
somatischen Bereich keine relevanten FunktionseinschrÃ¤nkungen bei der
KlÃ¤gerin begrÃ¼nden, die zu einer zeitlichen Leistungsminderung fÃ¼hren. 

Eine Erwerbsminderung in rentenberechtigendem AusmaÃ� wegen Erkrankungen
auf nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet im maÃ�geblichen Zeitpunkt ist bei der
KlÃ¤gerin nicht nachgewiesen. Insofern bestehen bei ihr eine somatoforme
StÃ¶rung i.S. einer SomatisierungsstÃ¶rung oder somatoformen SchmerzstÃ¶rung
sowie eine affektive StÃ¶rung bzw. eine AngststÃ¶rung. Dies entnimmt der Senat
insbesondere dem Entlassbericht desÂ H4 und den vom SG beiÂ G2 undÂ R2
eingeholten Gutachten. Dabei sind bei dem im Rentenrecht maÃ�geblichen
Zustandsgutachten differentialdiagnostische Ã�berlegungen nachrangig, sodass die
Einwendungen derÂ C1 gegen die vonÂ G2 undÂ R2 gestellten Diagnosen nicht
weiterfÃ¼hren. Entscheidend sind die nachgewiesenen krankheits- und
behinderungsbedingten FunktionsstÃ¶rungen sowie deren Auswirkungen auf das
berufliche LeistungsvermÃ¶gen. Den krankheitsbedingten FunktionsstÃ¶rungen der
KlÃ¤gerin konnte jedoch durch qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen Rechnung
getragen werden, eine zeitliche EinschrÃ¤nkung bedingten sie nicht.

Im Rahmen der stationÃ¤ren Rehabilitation im Oktober 2013, die zeitnah zu der
maÃ�geblichen Sachlage stattgefunden hat, konnten eine Stabilisierung der
Blutzuckerwerte und des Blutdrucks, eine deutliche Gewichtsreduzierung sowie eine
Steigerung der kÃ¶rperlichen Belastbarkeit erreicht werden. Es gelang, der
KlÃ¤gerin die komplexen psychosomatischen Verflechtungen sowie die
Notwendigkeit einer verstÃ¤rkten Eigeninitiative mit einem regelmÃ¤Ã�igen
Bewegungsprogramm und selbststÃ¤ndigen krankengymnastischen Ã�bungen
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aufzuzeigen. Der KlÃ¤gerin wurden u.a. eine antidepressive Behandlung, eine
Psychotherapie und ein regelmÃ¤Ã�iges Bewegungstraining empfohlen. DerÂ H4
hat im Hinblick auf die festgestellten Erkrankungen zutreffend die letzte TÃ¤tigkeit
als Arbeiterin im Verpackungsbetrieb u.a. mit Hebebelastungen bis 30 kg nicht
mehr als zumutbar erachtet. Er hat die KlÃ¤gerin nachvollziehbar und
Ã¼berzeugend aber fÃ¼r in der Lage gesehen, leichte bis mittelschwere
TÃ¤tigkeiten ohne Ã¼berwiegendes monotones Stehen, hÃ¤ufiges BÃ¼cken,
Hocken und Knien sowie ohne Arbeiten Ã¼ber Kopf, auf Leitern und GerÃ¼sten,
unter Zugluft, Temperaturschwankungen und Temperaturextremen sowie mit
besonderen Anforderungen an das KonzentrationsvermÃ¶gen und die
Stressbelastbarkeit sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich zu verrichten.
AnlÃ¤sslich der stationÃ¤ren Behandlung wegen der somatoformen
SchmerzstÃ¶rung in der R1-Klinik im Sommer 2014 zeigte sich die KlÃ¤gerin zu
allen QualitÃ¤ten orientiert, mit deutlichem Rededrang, leicht gedrÃ¼ckter
Stimmung, einer reduzierten affektiven SchwingungsfÃ¤higkeit sowie einer
ausgeprÃ¤gten Akzentuierung ihrer Beschwerden. EinschrÃ¤nkungen insbesondere
von Konzentration, GedÃ¤chtnis, Antrieb, Denken und DurchhaltefÃ¤higkeit wurden
nicht beschrieben. Vielmehr gab die KlÃ¤gerin anamnestisch an, dass alles an ihr
hÃ¤nge (Beruf, Haushalt, Familie). Die KlinikÃ¤rzte fÃ¼hrten die kÃ¶rperlichen
Beschwerden auf die muskulÃ¤re Dekonditionierung (aufgrund der InaktivitÃ¤t der
KlÃ¤gerin) und die somatoforme SchmerzstÃ¶rung zurÃ¼ck. Im Hinblick auf die von
der KlÃ¤gerin thematisierten familiÃ¤ren Probleme wurde ihr eine Paartherapie
empfohlen, im Ã�brigen ein Muskelaufbautraining und eine ambulante
Psychotherapie. Eine schwerwiegende psychiatrische (Schmerz-)Erkrankung ergibt
sich daraus nicht, sodass im Vergleich zur stationÃ¤ren Rehabilitation keine
richtungweisende Verschlechterung eingetreten war.

Auch die rÃ¼ckschauende Betrachtungsweise zu der bei Erlass des zu
Ã¼berprÃ¼fenden Verwaltungsaktes geltenden Sachlage ergibt kein anderes
Ergebnis. Den M3 hat die KlÃ¤gerin erstmalig im MÃ¤rz 2015 und dann nur
sporadisch bis August 2017 aufgesucht; er konnte der KlÃ¤gerin keine
regelmÃ¤Ã�ige Behandlung und Betreuung anbieten (vgl. Schreiben vom
01.08.2017, Bl. 67 der medizinischen Verwaltungsakten). Er hat zwar die Diagnosen
chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren,
dissoziative SensibilitÃ¤ts- und EmpfindungsstÃ¶rung, generalisierte AngststÃ¶rung
und rezidivierende depressive StÃ¶rung (mittelgradige Episode) gestellt und die
KlÃ¤gerin fÃ¼r erwerbsgemindert gehalten, sich dabei aber in erster Linie auf die
anamnestischen Angaben der KlÃ¤gerin und ihre BeschwerdeprÃ¤sentation
gestÃ¼tzt. Die dokumentierten Befunde (vgl. z.B. Bericht vom 04.05.2015, Bl. 76
der SG-Akte S 3 1341/14: bewusstseinsklar, voll orientiert, keine DenkstÃ¶rungen,
WahrnehmungsstÃ¶rungen, keine sicheren mnestischen StÃ¶rungen, fixiert auf
Krankheiten, Beschwerden, Schmerzen) sprechen gegen eine gravierende
psychiatrische Erkrankung. Der SachverstÃ¤ndigeÂ G2 hat aufgrund einer
ausfÃ¼hrlichen Anamnese und Untersuchung sowie unter BerÃ¼cksichtigung der
medizinischen Vorbefunde eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung
ausgeschlossen (Befund: u.a. allseits orientiert, bewusstseinsklar, freundlich
zugewandt, kooperativ, mit lebhaftem Redefluss, mit leicht depressiv
herabgesetzter Stimmung, affektiv schwingungsfÃ¤hig, im Denken zentriert auf die
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kÃ¶rperlichen Beschwerden, ohne StÃ¶rungen des inhaltlichen Denkens, der Merk-
und ErinnerungsfÃ¤higkeit, des AuffassungsvermÃ¶gens und der
WahrnehmungsfÃ¤higkeit, keine produktiv psychotischen Symptome, keine psycho-
motorische StÃ¶rung, altersentsprechende kognitive Leistung im DemTect-Test,
kein Hinweis auf Reduzierung der FreudfÃ¤higkeit und Interessen). Er hat auf einen
expressiven Beschwerdevortrag sowie ein MissverhÃ¤ltnis zwischen den geltend
gemachten Beschwerden und den objektiven Befunden hingewiesen. Auch das
gegenÃ¼berÂ G2 durch die KlÃ¤gerin geschilderte AktivitÃ¤ts- und Teilhabeniveau
(KÃ¶rperpflege und Selbstsorge, Haushalt, Erledigungen alles Schriftlichen und
Finanziellen fÃ¼r die Eheleute, Planung, Einkauf, SpaziergÃ¤nge, Lesen,
Musikveranstaltung, Kontakt mit Bekannten Ã¼ber SMS, WhatsApp etc., Kontakt zur
Familie) spricht gegen eine zeitliche EinschrÃ¤nkung der beruflichen
LeistungsfÃ¤higkeit fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten.Â G2 hat unter BerÃ¼cksichtigung
der erforderlichen KonsistenzprÃ¼fung (vgl. dazu ausfÃ¼hrlich Leitlinie fÃ¼r die
Ã¤rztliche Begutachtung von Menschen mit chronischen Schmerzen, 4.
Aktualisierung 2017) fÃ¼r den Senat Ã¼berzeugend dargelegt, dass die KlÃ¤gerin
seinerzeit in der Lage war, unter Beachtung qualitativer EinschrÃ¤nkungen (ohne
Ã¼berwiegendes Stehen und Gehen, auf Leitern und GerÃ¼sten, ohne Zeitdruck,
Akkord und FlieÃ�band, Wechselschicht sowie besondere Verantwortung) leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten arbeitstÃ¤glich sechs Stunden und mehr zu verrichten.
Das wahlÃ¤rztliche Gutachten desÂ B3, erstellt aufgrund einer ambulanter
Untersuchung im November 2015, ist durch eine oberflÃ¤chliche Anamnese, eine
lÃ¼ckenhafte Befunddokumentation (insbesondere des neurologischen und
psychischen Befundes) sowie eine fehlende KonsistenzprÃ¼fung gekennzeichnet,
sodass es an einer tragfÃ¤higen Basis fÃ¼r seine Leistungsbeurteilung fehlt. Die
vonÂ B3 in den Vordergrund gerÃ¼ckte â��hysterieforme
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rungâ�� ist nicht festzustellen. G2 hat in seiner ergÃ¤nzenden
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass eine hysterische Symptombildung im
Sinne einer KonversionsstÃ¶rung nicht festzustellen war. Eine solche kann dem
Gutachten desÂ B3 auch nicht entnommen werden.

Die jeweils aufgrund der einmaligen ambulanten Untersuchung am 02.07.2019
erstellten, fast wortgleichen wahlÃ¤rztlichen Gutachten derÂ C1 sind nicht geeignet,
eine rentenbegrÃ¼ndende Erwerbminderung zum hier maÃ�geblichen Zeitpunkt
nachzuweisen. C1 hat es insbesondere versÃ¤umt, eine ausfÃ¼hrliche kÃ¶rperliche
Untersuchung sowie die erforderliche KonsistenzprÃ¼fung bei festgestelltem
Verdeutlichungsverhalten und sekundÃ¤rem Krankheitsgewinn durchzufÃ¼hren
(vgl. dazu ausfÃ¼hrlich Leitlinie fÃ¼r die Ã¤rztliche Begutachtung von Menschen
mit chronischen Schmerzen, 4. Aktualisierung 2017) sowie die anamnestischen
Angaben der KlÃ¤gerin deutlich vom objektiven (psychopathologischen)
Untersuchungsbefund zu trennen. Soweit in den Gutachten ein objektiver
Untersuchungsbefund dokumentiert ist, so kann aus diesem keine schwerwiegende
psychische Erkrankung abgeleitet werden (u.a. wach, bewusstseinsklar,
angespannt, leidend, freundlich, gepflegt, ungehemmter Antrieb, traurige
Stimmung, eingeengt auf kÃ¶rperliche Beschwerden und Schmerzen,
Verdeutlichungsverhalten, keine Denk-, Konzentrations- und GedÃ¤chtnisstÃ¶rung,
keine SuizidalitÃ¤t, Ã�ngste, eingeschrÃ¤nkte SchwingungsfÃ¤higkeit), worauf der
Beratungsarzt Dr.Â Neumann in seinen Stellungnahmen hingewiesen
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hat. StÃ¶rungen von Auffassung, Konzentration, GedÃ¤chtnis, Antrieb und
DurchhaltefÃ¤higkeit hatÂ C1 mithin nicht festgestellt. Soweit sie psychische
(dissoziative) EinschrÃ¤nkungen der Beweglichkeit von Armen, Beinen und
FÃ¼Ã�en annimmt, ist dies im Hinblick auf das Fehlen einer differenzierten
kÃ¶rperlichen Untersuchung sowie dokumentierter Befunde und einer kritischen
PrÃ¼fung der beklagten Beschwerden nicht nachvollziehbar. Ihr Verweis auf
Vorbefunde des UniversitÃ¤tsklinikums Freiburg (Bericht vom 14.02.2011:
SomatisierungsstÃ¶rung, somatoforme SchmerzstÃ¶rung, mittelgradige depressive
Episode) geht fehl; dort wurde gerade keine dissoziative StÃ¶rung dokumentiert.
Eine krankheitsbedingte EinschrÃ¤nkung der FunktionalitÃ¤t vermochte C1 nicht zu
belegen. Sie hat sich maÃ�geblich auf die anamnestischen (subjektiven) Angaben
der KlÃ¤gerin gestÃ¼tzt und trotz deutlicher Hinweise auf Verdeutlichung und
sekundÃ¤ren Krankheitsgewinn nicht die objektiven krankheitsbedingten
FunktionseinschrÃ¤nkungen unter BerÃ¼cksichtigung einer KonsistenzprÃ¼fung
beschrieben. Die durch die wahlÃ¤rztliche SachverstÃ¤ndigeÂ C1 angestellten
umfangreichen differentialdiagnostischen Ã�berlegungen sind nicht
ausschlaggebend, da bei dem im Rentenrecht maÃ�geblichen Zustandsgutachten
differentialdiagnostische Ã�berlegungen nachrangig sind. Ihre Annahme eines
aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gens durchgehend seit 2013 steht im Widerspruch
zu der Ã¼berzeugenden und zudem zeitnahen Leistungsbeurteilung des H4 und
erweist sich letztlich als spekulativ.Â 

Â R2 hat im Rahmen seiner grÃ¼ndlichen und ausfÃ¼hrlichen Untersuchung neben
einem weitgehend unauffÃ¤lligen orthopÃ¤dischen Befund einen im Wesentlichen
vergleichbaren psychischen Befund festgestellt (u.a. allseits orientiert,
bewusstseinsklar, geordnet im formalen Denken, fast ausschlieÃ�lich auf das
Schmerzgeschehen eingeengt, mit lebhaftem Redefluss, gut erhaltene affektive
SchwingungsfÃ¤higkeit, kaum eingetrÃ¼bte Grundstimmung, psychosomatische
Symptome, vor allem eine gewisse HÃ¶henangst, histrionische ZÃ¼ge, erhebliche
Diskrepanz zwischen Befund und Befinden, ein wenig nachvollziehbares
Schmerzverhalten, keine wesentliche EinschrÃ¤nkung der Erlebnis- und
GestaltungsfÃ¤higkeit). R2 hat darauf hingewiesen, dass eine Behandlung der
Schmerzerkrankung (Schmerztherapie, Psychotherapie, psychopharmakologische
Behandlung, physiotherapeutische Behandlung zur StÃ¤rkung der Muskulatur) nicht
stattfindet bzw. nicht stattgefunden hat und dies Ausdruck des Konflikts zwischen
Entlastungs-/Berentungsmotivation sowie Gesundungsmotivation ist. Er hat keine
schwerwiegende psychische Erkrankung (somatoforme SchmerzstÃ¶rung, geringe
Angst und depressive StÃ¶rung) angenommen und die KlÃ¤gerin bei Beachtung
qualitativer EinschrÃ¤nkungen (Ausschluss von TÃ¤tigkeiten Ã¼ber Kopf und
SchulterhÃ¶he, mit Zwangshaltungen, an gefÃ¤hrdenden Maschinen, unter
WitterungseinflÃ¼ssen) in der Lage gesehen, leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes Ã¼berwiegend im Sitzen sechs Stunden und mehr zu
verrichten.Â R2 hat Ã¼berzeugend dargelegt, dass die bei der KlÃ¤gerin
feststellbaren histrionischen PersÃ¶nlichkeitszÃ¼ge nicht zur ErwerbsunfÃ¤higkeit
fÃ¼hren.

Auch das Gutachten desÂ N2 aufgrund einer eineinviertelstÃ¼ndigen ambulanten
Untersuchung am 22.11.2022 belegt keine Erwerbsminderung in der hier relevanten
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Zeit. N2 hat einen weitgehend altersentsprechenden Allgemein- und neurologischen
Befund festgestellt und ist von einer anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung
und einer mittelgradigen depressiven Episode (Befund: zu allen QualitÃ¤ten
orientiert, bewusstseinsklar, nur anamnestische Hinweise auf eine leichte
BeeintrÃ¤chtigung des KonzentrationsvermÃ¶gens und der GedÃ¤chtnisfunktion,
keine inhaltlichen DenkstÃ¶rungen, reduzierter Antrieb, mittelgradig depressive
Stimmungslage, herabgesetztes affektives SchwingungsvermÃ¶gen, kein Hinweis
auf akute SuizidalitÃ¤t) ausgegangen. Er hat die SchmerzstÃ¶rung im Vordergrund
gesehen und deshalb zunÃ¤chst fÃ¼r ein aufgehobenes LeistungsvermÃ¶gen seit
2018 plÃ¤diert. Diese LeistungseinschÃ¤tzung Ã¼berzeugt nicht, weil die
Anamnese und Befunderhebung sowie eine fundierte Auseinandersetzung mit den
Feststellungen derÂ G2 undÂ R2 durch N2 nur lÃ¼ckenhaft erfolgte und er auf die
notwendige KonsistenzprÃ¼fung verzichtet hat, worauf derÂ N1 in seiner
Stellungnahme Ã¼berzeugend hingewiesen hat. In seiner ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vermochteÂ N2 diese Kritikpunkte auch nicht auszurÃ¤umen und
negierte weiterhin die Feststellungen seitensÂ G2 undÂ R2. Vollends
unverstÃ¤ndlich ist, wenn er in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme nun die
LeistungseinschrÃ¤nkungen schon seit 2013 annehmen mÃ¶chte. Er setzt sich
dabei in Widerspruch zu der LeistungseinschÃ¤tzung desÂ H4. Sein Verweis auf die
Zuerkennung von Pflegegrad 3 Ã¼bersieht, dass das zugrundliegende Gutachten
des Medizinischen Dienstes Baden-WÃ¼rttemberg (MDK) vom 24.04.2020 (Bl.Â 548
der SG-Akte S 3 R 580/18) lediglich durch eine Pflegefachkraft nach Aktenlage
erstellt wurde.

SchlieÃ�lich folgt aus den Gutachten des MDK vom 19.02.2019 (Bl. 264 der SG-Akte
S 3 R 579/18) und vom 24.04.2020 (Bl. 548 der SG-Akte S 3 R 580/18), in denen
Pflegegrad 2 seit 27.03.2017 und Pflegegrad 3 seit dem 01.03.2020 festgestellt
wurde, nichts anderes. Ein solches Pflegegutachten stellt eine zusÃ¤tzliche
Erkenntnisquelle dar, die zur EinschÃ¤tzung der SachverstÃ¤ndigen und zur Bildung
der richterlichen Ã�berzeugung beitragen kann (so auch LSG Bayern 22.07.2020, L
13 R 102/18, Rn. 78, juris). Vorliegend betreffen die Gutachten ZeitrÃ¤ume nach der
hier streitigen Zeit. Zudem wurden diese durch PflegefachkrÃ¤fte im hÃ¤uslichen
Umfeld unter Anwesenheit Dritter (Ehemann) erstellt und bieten sowohl hinsichtlich
der Qualifikation des Gutachters als auch der Begutachtungssituation keine
GewÃ¤hr, krankheitsbedingte FunktionsstÃ¶rungen und eine daraus resultierende
rentenrelevante Erwerbsminderung objektiv festzustellen. SchlieÃ�lich beruht das
Gutachten vom 24.04.2020 auch auf keiner ambulanten Untersuchung, sondern
wurde lediglich nach Aktenlage erstellt.

Der Senat folgt nicht der abweichenden Leistungsbeurteilung der behandelnden
Ã�rzte bzw. Therapeuten, wobei nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des Senats der
Beurteilung der beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit eines Versicherten durch
gerichtliche SachverstÃ¤ndige grundsÃ¤tzlich ein hÃ¶herer Beweiswert zukommt
als der EinschÃ¤tzung der behandelnden Ã�rzte (vgl. Urteile des Senats vom
18.06.2013, LÂ 11 R 506/12; 17.01.2012, L 11 R 4953; 30.06.2020, L 11 R 4342/18
und auch anderer LSG: vgl. Hessisches LSG 28.03.2017, L 2 R 415/14, Rn. 65, Juris;
Hessisches LSG, 04.09.2019, L 6 R 264/17, Rn. 85, Juris; LSG Berlin, 20.10.2004, L
17 RA 101/03, Rn. 24, Juris). Wesentlich ist vor allem Folgendes: Aufgabe
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behandelnder Ã�rzte ist es, ihren Patienten unter therapeutischen Gesichtspunkten
zu untersuchen, seinen WÃ¼nschen und Vorstellungen zu entsprechen und
gemeinsam mit dem Patienten eine wirksame Behandlung fÃ¼r die
gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen zu finden. Die Beurteilung des beruflichen
LeistungsvermÃ¶gens spielt â�� anders als bei der Begutachtung durch einen
SachverstÃ¤ndigen â�� in diesem Arzt-Patienten-VerhÃ¤ltnis demgegenÃ¼ber
keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz dazu ist ein
SachverstÃ¤ndiger gehalten, die Untersuchung gerade im Hinblick darauf
vorzunehmen, ob und in welchem AusmaÃ� gesundheitliche Beschwerden zu einer
EinschrÃ¤nkung des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens fÃ¼hren. In diesem
Zusammenhang muss der SachverstÃ¤ndige auch die Beschwerdeangaben eines
Versicherten danach Ã¼berprÃ¼fen, ob und inwieweit sie sich mit dem klinischen
Befund erklÃ¤ren lassen, ohne hierbei Gefahr zu laufen, durch eine kritische
Beurteilung das Vertrauen des Patienten zu verlieren.
Â 
Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass vorliegend in der Person der KlÃ¤gerin eine
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen oder eine spezifische
LeistungsbeeintrÃ¤chtigung gegeben wÃ¤re, bestehen nicht. SchlieÃ�lich ist hier
auch nicht von einem verschlossenen Arbeitsmarkt im Sinne der Rechtsprechung
des BSG und der dort aufgestellten Kriterien auszugehen (siehe BSG 30.11.1983, 5a
RKn 28/82, BSGE 56, 64, SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 110; siehe insbesondere auch
hierzu den bestÃ¤tigenden Beschluss des GroÃ�en Senats vom 19.12.1996, BSGE
80, 24, SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8; siehe auch BSG 05.10.2005, B 5 RJ 6/05 R, SozR
4-2600 Â§ 43 Nr. 5). Die zur frÃ¼heren Rechtslage entwickelten GrundsÃ¤tze sind
auch fÃ¼r AnsprÃ¼che auf Rente wegen Erwerbsminderung nach dem ab
01.01.2001 geltenden Recht weiter anzuwenden (BSG 11.12.2019, B 13 R 7/18Â R, 
BSGE 129, 274-290 = SozR 4-2600 Â§ 43 Nr. 22). Vom praktisch gÃ¤nzlichen Fehlen
von ArbeitsplÃ¤tzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die nur mit leichten
kÃ¶rperlichen und geistigen Anforderungen verknÃ¼pft sind, kann derzeit nicht
ausgegangen werden, auch nicht aufgrund der Digitalisierung oder anderer
wirtschaftlicher Entwicklungen (BSG 11.12.2019, a.a.O., juris Rn. 27). Eine
spezifische LeistungseinschrÃ¤nkung liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn ein
Versicherter noch vollschichtig kÃ¶rperlich leichte Arbeiten ohne Heben und Tragen
von GegenstÃ¤nden Ã¼ber 5 kg, ohne Ã¼berwiegendes Stehen und Gehen oder
stÃ¤ndiges Sitzen, nicht in NÃ¤sse, KÃ¤lte oder Zugluft, ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken,
ohne Zwangshaltungen, ohne besondere Anforderungen an die Fingerfertigkeit und
nicht unter besonderen Unfallgefahren zu verrichten vermag (BSG 27.04.1982, 1 RJ
132/80, SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 90). Der Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit bedarf es nicht, wenn â�� wie hier â�� typische
Verrichtungen wie z.B. das Zureichen, Abnehmen, Transportieren, Reinigen, Kleben,
Sortieren, Verpacken, Zusammensetzen von Teilen mÃ¶glich sind.
EinschrÃ¤nkungen, die dem entgegenstehen kÃ¶nnten, lassen sich den
vorliegenden Gutachten nicht entnehmen. Es war im Ã�brigen im Hinblick auf das
zur Ã�berzeugung des Senats bestehende LeistungsvermÃ¶gen von mindestens
sechs Stunden zu der Frage, welche konkrete TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin noch
leidensgerecht und zumutbar ist, keine PrÃ¼fung durchzufÃ¼hren, da die jeweilige
Arbeitsmarktlage bei einer LeistungsfÃ¤higkeit von sechs Stunden tÃ¤glich und
mehr nicht zu berÃ¼cksichtigen ist (Â§ 43 Abs.Â 3 letzter Halbsatz SGB VI). Die
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KlÃ¤gerin war in der hier streitigen Zeit auch wegefÃ¤hig im rentenrechtlichen
Sinne (vgl. BSG 09.08.2001, B 10 LW 18/00 R, SozR 3-5864 Â§ 13 Nr. 2 m.w.N.;
28.08.2002, B 5 RJ 12/02 R); dies entnimmt der Senat den Feststellungen der-Ã�rzte
sowie den Gutachten des H2 undÂ R2. FÃ¼r die Benutzung eines Rollators besteht
keine medizinische Indikation. Zwar hat die KlÃ¤gerin wiederholt behauptet, dass
sie seit vielen Jahren nicht mehr mit dem Pkw fahre, sondern durch ihren Ehemann
gefahren werde. Jedoch hat sie gegenÃ¼berÂ R2 noch 2020 eingerÃ¤umt, dass sie
selbst noch mit dem vorhandenen Auto fahre (â��ein Auto sei vorhanden, sie selbst
fahre kaum nochâ��). Auch ist zu beachten, dass die behandelnde G1 noch im
MÃ¤rz 2015 darauf hingewiesen hat, dass die KlÃ¤gerin ohne Begleitperson mit
Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln reisefÃ¤hig ist (Bericht vom 12.03.2015). Daraus
folgt, dass die KlÃ¤gerin, die Ã¼ber einen FÃ¼hrerschein und einen Pkw verfÃ¼gt
sowie diesen nach ihren Angaben gegenÃ¼berÂ R2 fÃ¼r Fahrten im Nahbereich
auch weiterhin nutzt, die Ã¼blichen Wegstrecken jedenfalls mit Hilfe eines Pkw
zurÃ¼cklegen kann.Â Â Â 

Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt; die vorhandenen Gutachten und
ArztauskÃ¼nfte bilden eine ausreichende Grundlage fÃ¼r die Entscheidung des
Senats. Die vorliegenden Gutachten der G2,Â H2 undÂ R2 sowie die aktenkundigen
medizinischen Unterlagen Ã¼ber die KlÃ¤gerin haben dem Senat die fÃ¼r die
richterliche Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen vermittelt
(Â§Â 118 Abs. 1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs. 1 Zivilprozessordnung ). Die Gutachten
gehen von zutreffenden tatsÃ¤chlichen Voraussetzungen aus, enthalten keine
unlÃ¶sbaren inhaltlichen WidersprÃ¼che und geben auch keinen Anlass, an der
Sachkunde oder Unparteilichkeit der Gutachter zu zweifeln; weitere
Beweiserhebungen waren daher von Amts wegen nicht mehr notwendig.

4.Â Die Kostenentscheidung beruht auf Â§193 SGG.

5.Â Die Revision wird nicht zugelassen, da ein Grund hierfÃ¼r (Â§Â 160 Abs.Â 2 Nrn
.Â 1 und 2 SGG) nicht vorliegt.

Erstellt am: 13.12.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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